
Die Prämienverbilligungsbeiträge werden im
Aargau künftig gezielter verteilt. Und das
Verfahren für die Prämienverbilligung wird
effizienter. Dies hat der Grosse Rat beschlos-
sen. Wie viel die «schwarze Liste» säumiger
Prämienzahler nützt, muss sich weisen, da
der Grosse Rat die Gemeinden nicht ver-
pflichten will, säumige Prämienzahler für ein
Gespräch aufzubieten.

Wieso bekommen bisher auch Leute
Prämienverbilligung, die sie gar nicht
brauchen?

Wenn jemand in die dritte Säule einzahlt
oder grosse Liegenschaftsunterhaltskosten
geltend macht, kann er diese vom Einkom-
men abziehen. Da kann es vorkommen, dass
man plötzlich Anspruch auf Prämienverbilli-
gung hat. Damit ist Schluss. Steuerabzüge
wie die genannten Beispiele, die die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit nicht tangie-
ren, müssen künftig zum massgebenden Ein-
kommen dazugerechnet werden.

Und wie werden künftig andere Haus-
halte entlastet?

Um bestimmte, schlechter gestellte Haushalt-
typen zu entlasten, werden Einkommens-
abzüge eingeführt. In speziellen Fällen kann
der Prämienverbilligungsanspruch neu so-
fort angepasst werden. Das Verfahren wird
stark vereinfacht und papierlos. Damit sinkt
auch der Aufwand für die Gemeinden.

Warum leitet der Kanton all diese Mass-
nahmen ein?

Die Kantone sind verpflichtet, Versicherten
in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen Prämienverbilligungen auszuzahlen (die-
ses Geld geht aber künftig nicht mehr an sie,
sondern an die Versicherung). Finanziert
werden die Verbilligungen durch einen hö-
heren Bundes- und einen kleineren Kantons-
beitrag. Die Ausgaben des Kantons steigen
stetig (vgl. Grafik). Er gibt jetzt Gegensteuer,
etwa durch eine seit 1. Januar geltende, hö-
here finanzielle Hürde für den Anspruch auf
Prämienverbilligung. Allein damit will er
13 Millionen Franken jährlich sparen.

Wann habe ich Anspruch auf Prämien-
verbilligung?

Wer Anspruch darauf hat, wird von der So-
zialversicherung Aargau (SVA) darüber in-
formiert. Im Rat entspann sich dazu ges-
tern eine intensive Diskussion. Maya Meier
(SVP) beantragte, auf diese aktive Informa-
tion zu verzichten, die SVA könne ja auf ih-
rer Homepage informieren. Sonst bringe
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man auch Leute dazu, diese Verbilligung
abzuholen, die es sonst aus Selbstverant-
wortung vielleicht nicht machen würden.
Ihr hielt der Arzt Jürg Knuchel (SP) entge-
gen, es wäre falsch, darauf zu spekulieren.
Aus seiner Erfahrung seien es oft nicht die
Bedürftigsten, die ihre Rechte am aggres-
sivsten einfordern: «Es sind wahrscheinlich
jene, die es nicht so nötig hätten und wis-
sen, wo man noch etwas herausholen
kann.» Der Antrag Meier wurde abgelehnt.

Warum hat der Aargau eine «schwarze
Liste» säumiger Zahler?

Die Kantone müssen 85 Prozent der Ver-
lustscheine aus von Versicherten nicht be-
zahlten Prämien und Kostenbeteiligungen
übernehmen: Das kostet den Aargau 2015
voraussichtlich 15 Millionen Franken. Um
den Druck auf Versicherte zu erhöhen, die
zahlen könnten, aber nicht wollen, führt
der Aargau seit 2014 eine schwarze Liste
(vgl. Grafik ganz oben) Wer da drauf ist, er-
hält mit Ausnahme von Notfallbehandlun-
gen keine medizinischen Behandlungen
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von der Krankenversicherung bezahlt (Aus-
nahme unter 18-Jährige, Sozialhilfeempfän-
ger, Bezüger von Ergänzungsleistungen).

Und was nützt die Liste?
Der Kanton wollte ein Case Manage-

ment einführen, damit man Leute beraten
kann, die sonst nicht mehr von der Liste
kämen. Die Gemeinden sollten sie zu ei-
nem obligatorischen Gespräch aufbieten
müssen. Der Grosse Rat entschied anders.
Die Gemeinden können aber Leute zu so
einem Gespräch aufbieten oder sie brief-
lich auf ihr Problem hinweisen.

Was spart der Kanton damit?
Das ab 1. Juli geltende neue Prämien-

verbilligungsverfahren soll netto 12 Millio-
nen Franken sparen helfen. Die schwarze
Liste soll den Kanton um 0,5 Millionen
Franken entlasten. Zusammen mit der seit
1. Januar geltenden höheren finanziellen
Hürde für Prämienverbilligungen spart der
Kanton rund 25 Millionen Franken jähr-
lich. KOMMENTAR MEINUNGSSEITE
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VON MATHIAS KÜNG

Aargau spart 25 Millionen mit
Reform der Prämienverbilligung
Grosser Rat Gemeinden werden nicht verpflichtet, säumige Zahler für Gespräch aufzubieten
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«Wer nicht darauf
angewiesen ist,
soll auch keine
Prämienverbilligung
bekommen.»
Susanne Hochuli 
Gesundheitsdirektorin 
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